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162. Bundesgesetz: Erhöhung von Bezügen der Bediensteten des Dorotheums
1 6 3 . Bundesgesetz: Abänderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965
1 6 4 . Kundmachung: Beitritt der Tschechoslowakei zum Übereinkommen betreffend das Verfahren

in bürgerlichen Rechtssachen
165. Abänderungen des Europäischen Währungsabkommens

1 6 1 . Bundesgesetz vom 6. Juli 1966 zur
Änderung einkommensteuerrechtlicher Vor-
schriften (2. Einkommensteuernovelle 1966)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Einkommensteuergesetz 1953, BGBl.
Nr. 1/1954, in der geltenden Fassung, wird in
nachstehender Weise geändert:

1. Im § 10 Abs. 2 Z. 4 hat der zweite Satz
zu lauten:

„Diese Beträge erhöhen sich für die mit dem
Steuerpflichtigen gemäß § 26 zusammen zu ver-
anlagende Person um je S 7000'— und für jedes
Kind im Sinne der Z. 1 um je S 3000'—."

2. Dem § 10 wird als Abs. 3 angefügt:
„(3) Für Sonderausgaben gemäß Abs. 1 Z. 1,

3 und 4 ist ohne besonderen Nachweis ein
Pauschbetrag von S 2028'— jährlich abzusetzen.
Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Kalenderjahres bestanden, so ermäßigt sich die-
ser Betrag auf S 169'— für jeden vollen Kalen-
dermonat, in dem die Steuerpflicht bestanden
hat."

3. Im § 32 Abs. 2 Z. 2 lit. c und Abs. 4 Z. 3
lit. b sowie im § 46 Abs. 1 Z. 2 lit. c und Abs. 3
Z. 3 treten an die Stelle der Worte „das 25. Le-
bensjahr" die Worte „das 27. Lebensjahr".

4. In den §§ 43 und 63 tritt an die Stelle des
Hinzurechnungsbetrages von

5. Im § 47 Abs. 2 treten an die Stelle der
Worte „im Alter von nicht mehr als 25 Jahren"
die Worte „im Alter von nicht mehr als
27 Jahren".

6. § 51 Abs. 3 Z. 2 hat zu lauten:

„2. wenn die Sonderausgaben im Sinne des § 10
Abs. 1 Z. 1, 3, 4 und Abs. 2 den Jahrespausch-
betrag gemäß § 10 Abs. 3 übersteigen, der über-
steigende Betrag, abgestellt auf den für den
Arbeitnehmer in Betracht kommenden Lohn-
zahlungszeitraum."

7. § 103 a Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Aus Anlaß der Neugründung eines Haus-
standes nachweisbar getätigte Aufwendungen
für die Beschaffung lebensnotwendiger Einrich-
tungs- und Gebrauchsgegenstände sind bis zu
einem Jahresbetrag von S 2500'— als außerge-
wöhnliche Belastung gemäß § 33 zu berücksich-
tigen; dabei ist § 33 Abs. 4 nicht anzuwenden.
Die Aufwendungen sind bis zu einem Jahres-
betrag von S 12.000'— zu berücksichtigen, wenn
der Steuerpflichtige sich mit seinem Ehepartner
die erste gemeinsame Wohnung einrichtet. Auf-
wendungen im Sinne des ersten Satzes liegen vor,
wenn sie innerhalb von fünf Jahren ab dem
Zeitpunkt der Neugründung des Hausstandes ge-
tätigt werden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen
sind an Stelle der fünf Jahresbeträge Aufwendun-
gen bis zur Höhe des fünffachen Jahresbetrages
zu berücksichtigen, wenn diese Aufwendungen
innerhalb von zwölf Monaten anläßlich der. Neu-
gründung des Hausstandes getätigt werden.

(2) Eine Neugründung eines Hausstandes liegt
nur vor, wenn sich der Steuerpflichtige erstmalig
eine Wohnung oder wegen Verehelichung mit
seinem Ehepartner die erste gemeinsame Woh-
nung einrichtet."
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Artikel II

(1) Die Bestimmungen des Artikels I sind an-
zuwenden,

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt oder
durch Jahresausgleich festgestellt wird, erst-
mals bei der Veranlagung oder beim Jah-
resausgleich für das Kalenderjahr 1967,

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer)
durch Abzug vom Arbeitslohn eingehoben
wird, für die nach dem 31. Dezember 1966
endenden Lohnzahlungszeiträume.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Jonas

Klaus Schmitz

1 6 2 . Bundesgesetz vom 7. Juli 1966
über die Erhöhung von Bezügen der Bedien-

steten des Dorotheums

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Der Teil des Monatsbezuges der Bediensteten
des Dorotheums, der sich aus den §§ 4 und 5 des
Bundesgesetzes vom 10. Juli 1958, BGBl.
Nr. 161, über die dienst- und besoldungsrecht-
liche Stellung der Bediensteten des Dorotheums,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 2/
1962, aus Artikel II Abs. 4 und 5 des letzt-
genannten Bundesgesetzes und aus § 1 des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 318/1963, aus § 1 des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 155/1964 sowie aus Arti-
kel II des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 127/1965
ergibt, ist ab 1. Juni 1966 um 6 v. H., mindestens
aber um 120 S, zu erhöhen.

Artikel II

Der gemäß Artikel I erhöhte Teil des Monats-
bezuges der Bediensteten des Dorotheums ist ab
1. Jänner 1967 um 2'5. H., mindestens aber
um 50 S, zu erhöhen.

Artikel III

Artikel I dieses Bundesgesetzes tritt am 1. Juni
1966, Artikel II am 1. Jänner 1967 in Kraft.

Artikel IV

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Inneres, soweit je-
doch in den nach § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über die dienst- und besoldungsrechtliche Stel-
lung der Bediensteten des Dorotheums anzu-
wendenden Vorschriften die Mitwirkung des
Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums
für Finanzen vorgesehen ist, im Einvernehmen
mit diesen, betraut.

Jonas
Klaus Hetzenauer Schmitz

163 . Bundesgesetz vom 13. Juli 1966, mit
dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 1965

ergänzt wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

In der Zeit bis zum 31. Dezember 1966 sind,
unbeschadet der Bestimmungen des § 41 des
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 250,
auch die Bezirkshauptmannschaften zur Ausstel-
lung von Staatsbürgerschaftsnachweisen (§ 44
Abs. 1 StbG. 1965) zuständig.

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist,
soweit sie dem Bund zukommt, das Bundes-
ministerium für Inneres, soweit sie dem Lande
zukommt, die Landesregierung betraut.

Jonas

Klaus Hetzenauer

164. Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 2. August 1966 über den Beitritt der
Tschechoslowakei zum Übereinkommen be-
treffend das Verfahren in bürgerlichen Rechts-

sachen

Nach Mitteilung der Königlich Niederländi-
schen Botschaft in Wien ist die Tschechoslowakei
dem Übereinkommen betreffend das Verfahren
in bürgerlichen Rechtssachen (BGBl. Nr. 91/1957,
letzte Kundmachung betreffend den Geltungsbe-
reich BGBl. Nr. 28/1966) beigetreten.

Das Übereinkommen tritt für die Tschechoslo-
wakei am 11. August 1966 in Kraft.

Klaus
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165.

Der Bundespräsident erklärt die vom Rat der Organisation für Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) am 21. September 1965 gemäß Artikel 26 des Europäischen
Währungsabkommens beschlossenen Abänderungen des Europäischen Währungsabkommens, welche
also lauten:

(Übersetzung)

1. Artikel 4 Absatz (d) des
Abkommens erhält folgende
Fassung:

„d) Die Beiträge der Vertrags-
parteien sind an den
Fonds gemäß den Beschlüs-
sen der Organisation inso-
weit zu zahlen, als es not-
wendig ist, die liquiden
Vermögenswerte des Fonds
auf einem Stand zu halten,
der ihm jederzeit die Er-
füllung seiner Verpflich-
tungen ermöglicht. Die
Zahlungen sind in Gold,
und zwar im Verhältnis
zur Höhe der einzelnen
Beitragsverpflichtungen zu
leisten. Die Organisation
kann jedoch beschließen,
daß

1. bestimmte Vertragspar-
teien im Hinblick auf
ihre besondere Lage
nicht zur Zahlung des
gesamten Beitrags oder
eines Teiles davon auf-
gefordert werden, bevor
alle anderen Beiträge
voll eingezahlt sind,
wobei jeder solche Be-
schluß einer Überprü-
fung zu unterziehen ist,
falls sich die Lage einer
der betreffenden Ver-
tragsparteien ändern
sollte, dies mit der
Maßgabe, daß die Be-
träge, deren Zahlung
auf diese Weise aufge-
schoben wird, insgesamt
56,850.000 Rechnungs-
einheiten nicht über-
schreiten dürfen,

2. eine Vertragspartei, der
durch den Fonds ein
Kredit gewährt wurde,
nicht zur Beteiligung an
den Zahlungen an den
Fonds zu dem Zwecke,
die liquiden Vermögens-
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werte des Fonds auf
einem Stand zu halten,
der Inanspruchnahmen
dieses Kredites ermög-
licht, aufgefordert wird,
wobei jedoch die Be-
träge, deren Zahlung auf
diese Weise aufgescho-
ben wird, dennoch vor
den unter (1) genannten
Beträgen an den Fonds
zu zahlen sind."

2. Artikel 11 Absatz (a) (1)
des Abkommens erhält folgende
Fassung:

„a) Jede Vertragspartei meldet
am Ende jeder Periode,
für die der Zahlungsaus-
gleich erfolgt (im folgen-
den „Abrechnungsperiode"
genannt),

1. alle Währungsbeträge,
die sie auf Grund des
Artikels 10 während der
vorangegangenen Ab-
rechnungsperiode einer
anderen Vertragspartei
überlassen hat, und alle
Währungsbeträge, die
ihr von anderen Ver-
tragsparteien zur Ver-
fügung gestellt worden
sind, soweit sie am Ende
der Abrechnungsperio-
de, auf die sich der
Zahlungsausgleich be-
zieht, noch nicht zu-
rückgezahlt sind, wobei
für die Zwecke des
Zahlungsausgleichs auf
Grund der Artikel 13,
14 (a) und (d) sowie
29 (b) in die zu melden-
den Währungsbeträge
alle Beträge in der be-
treffenden Währung
oder in den betreffenden
Währungen einzube-
ziehen sind, die am
Ende der Abrechnungs-
periode, auf die sich der
Zahlungsausgleich be-
zieht, nicht zurückge-
zahlt sind;"
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3. Artikel 30 Absatz (d) des
Abkommens erhält folgende
Fassung:

„d) Nach dem 31. Dezember
1965 kann eine Vertrags-
partei dieses Abkommen
für sich selbst beendigen,
indem sie dem General-
sekretär der Organisation
die Kündigung mit Ein-
jahresfrist mitteilt. Das
Ausscheiden wird an dem
Tage wirksam, an dem die
Kündigungsfrist abläuft,
beziehungsweise, wenn die
Bestimmungen des Tei-
les II dieses Abkommens
auf die Vertragspartei An-
wendung finden, mit dem
Ablauf der Abrechnungs-
periode, in der die Kündi-
gungsfrist abläuft, voraus-
gesetzt, daß die betref-
fende Vertragspartei zu
diesem Zeitpunkt allen
ihren Verpflichtungen ge-
genüber dem Fonds nach-
gekommen ist. Der Gene-
ralsekretär hat allen Ver-
tragsparteien vom Eingang
jeder gemäß diesem Ab-
satz ausgesprochenen Kün-
digung Kenntnis zu ge-
ben."

4. Artikel 32 Absatz (a) und
(b) des Abkommens erhält fol-
gende Fassung:

„a) Spätestens am 30. Septem-
ber 1968 wird die Organi-
sation unbeschadet der
Bestimmungen in Arti-
kel 31 eine eingehende
Untersuchung über die
Durchführung dieses Ab-
kommens vornehmen, um
zu entscheiden, und zwar
in Beratung mit der Re-
gierung der Vereinigten
Staaten von Amerika,
unter welchen Bedingun-
gen das Abkommen nach
dem 31. Dezember 1968
weiter in Kraft bleiben
kann.

b) Wirkt eine Vertragspartei
an der gemäß Absatz (a)
dieses Artikels von der
Organisation getroffenen
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Entscheidung nicht mit, so
endigt dieses Abkommen
für sie mit 31. Dezember
1968. In diesem Fall findet
Artikel 30 Absatz (e) und
(f) auf diese Vertrags-
partei Anwendung."

für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der
in diesen Abänderungen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 1. Juli 1966

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Schmitz

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Tončić

Die vorliegenden, vom Rat der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) am 21. September 1965 beschlossenen Abänderungen des Europäischen
Währungsabkommens, BGBl. Nr. 75/1960 in der Fassung BGBl. Nr. 157/1962, sind am 1. Jänner
1966 in Kraft getreten.

Klaus


